14 RECHTSPANORAMA

MONTAG, 29. SEPTEMBER 2025 Die Presse

VON GEORG BRUCKMULLER

Linz. Auf den ersten Blick kénnten
Mietrecht und Fitnessstudiovertrag
kaum weiter auseinanderliegen: Hier
geht es um die Wohnung, dort um
den Bizeps. Doch Konsumenten-
schiitzer und Gerichte sehen beide
Vertragstypen mit demselben kriti-
schen Blick. Der Grund: In beiden
Fillen handelt es sich um Verbrau-
chervertrige - und damit greifen die
strengen Regeln des Konsumenten-
schutzgesetzes (KSchG).

Verbraucherschutzverbinde be-
schiftigten in den vergangenen Jah-
ren nicht nur die Gerichte und er-
wirkten zahlreiche ,,Klauselentschei-
dungen“ zum Mietrecht. In letzter
Zeit erhielten auch Fitnessstudio-
betreiber verstirkt - und oft ohne
vorherige Aufforderung - Klagen, in
denen einzelne Bestimmungen in
den Allgemeinen Geschiftsbedin-
gungen als rechtswidrig angegriffen
werden. Es soll Fitnessstudiobe-
treibern die Verwendung von be-
stimmten Klauseln verboten werden.
Auch wenn das Mietrechtsgesetz
(MRG) Sonderbestimmungen fiir be-
stimmte Mietvertrige iiber Rium-
lichkeiten vorsieht, besteht eine
Reihe von Parallelen zum Fitness-
studiovertrag.

Verbotene Klauseln

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in
den vergangenen Jahren zahlreiche
Klauseln in Mietvertrigen gekippt,
die ebenfalls in Fitnessstudio-AGB
auftauchen. So wurden ,Bearbei-
tungs- oder Servicegebiihren“ und
»Servicepauschalen“ bei Verzug mit
der Miete ebenso beanstandet wie
»,Gebiihren“ fiir Chipkarten, die fiir
den Zutritt zum Studio erforderlich
waren (4 Ob 59/22p). Das Verlangen
einer Bearbeitungsgebiihr bei Riick-
gang eines Lastschrifteinzugs infolge
Unterdeckung, bei Mahnungen oder
fiir den Fall der vorzeitigen Kiindi-
gung sind unter diesem Aspekt eben-
falls als kritisch anzusehen. In diesen
Fillen fehlt es oft an einer echten Ge-
genleistung, was aus Konsumenten-
sicht zu Recht nicht geht.

Auch bei der Vertragsbindung
zeigt sich eine deutliche Parallele:
Mietvertrage mit Verbrauchern mit
langen Kiindigungsverzichten und
Fitnessvertrage mit 24- oder 36-mo-
natiger Bindung wurden als groblich
benachteiligend eingestuft. Der Ge-
setzgeber will in beiden Fillen ver-
hindern, dass Konsumenten mit
einer iiberlangen Vertragsdauer ge-
bunden werden. Bei beftristeten Miet-
vertrigen sieht das MRG dartiber hi-
naus in § 29 Abs 2 eine spezielle und

Ob Wohnung oder
Hantelbank: Schutz
fiir Verbraucher

Gastbeitrag. Betreiber von (
Fitnessstudios sollten aus der

Judikatur zum Mietrecht lernen.

Die Rechtsprobleme sind dhnlich.

zwingende Regelung vor: Demnach
haben Mieter nach Ablauf eines
Jahres das Recht, unter Einhaltung
einer dreimonatigen Kiindigungsfrist
zu kiindigen.

Besonders kritisch sehen die Ge-
richte Formerschwerungen: Kiindi-
gungen ,,nur per eingeschriebenem
Brief“ oder Zustellfiktionen, bei
denen ein Schreiben als zugegangen
gilt, auch wenn es nicht beim Emp-
fanger landet, wurden mehrfach auf-
gehoben. Klauseln mit derartigen
Regelungen sind vereinzelt noch
immer in Mietvertrdgen und Fitness-
studiovertridgen enthalten.

Schwer zugingliche Regeln

Dasselbe Schicksal trifft intranspa-
rente Verweisungen auf ,Hausord-
nungen“ oder ,Fitnessclubregeln,
die oft nicht leicht zugénglich sind.
Gerade Verhaltensregeln ist imma-
nent, dass sie meist allgemein und
dann zu weit gefasst sind. So hat der
OGH schon vor Langerem Mietver-
tragsklauseln, die eine generelle und
ausnahmslose Tierhaltung untersa-
gen, eine Absage erteilt, weil dies
auch die unproblematische Tierhal-
tung (zum Beispiel von Katzen) um-
fasst (schon 6 Ob 240/16p).

Ahnlich kénnte es Klauseln in Fit-
nessstudio-AGBs ergehen: Vertrag-
lich zu vereinbaren, dass Mitarbeiter
von Fitnessstudios die Moglichkeit
haben, Kunden Verhaltensanwei-

sungen zu geben oder diese fiir eine
angemessene Dauer aus dem Fitness-
studio zu verweisen, wenn dies erfor-
derlich ist, um Gefahren vorzu-
beugen, Schiden zu vermeiden oder
um Beléstigungen und Beeintrichti-
gungen anderer Fitnessstudiomit-
glieder hintanzuhalten, sind unter
demselben Gesichtspunkt zu priifen.
Auch hier stellt sich die Frage, ob
eine solche Klausel dem Transpa-
renzgebot des § 6 Abs 3 KSchG ent-
spricht.

Auch wenn die ,,Klauselentschei-
dungen® im Mietrecht in den letzten
Monaten fiir viel Diskussionsstoff ge-
sorgt haben und mitunter eine ein-
heitliche Linie haben vermissen
lassen, wird wohl eine solche Klausel
als rechtswidrig einzustufen sein.
Und das, obwohl der Inhalt und der
Zweck der Regelung nachvollziehbar
und gerechtfertigt sind.

Unzulissig sind auch einseitige
Anderungsrechte, mit denen Ver-
mieter oder Studiobetreiber Off-
nungszeiten, Kosten oder Leistungen
nach Belieben anpassen konnen. Es
gilt: Wer zahlt, muss vorher genau
wissen, wofiir. Der einzige Schluss,
den man daraus ziehen kann: Nur
das Wichtigste vertraglich regeln.

Auch die Judikatur zu Wertsiche-
rungsklauseln mit Vertrdgen ist auf
die Erhohung von Mitgliedsbeitragen
im Fitnessstudio mit Vertrdgen tiber-
tragbar. Danach sind Klauseln, die le-
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diglich die Erh6hung des Mietzinses
oder des Mitgliedsbeitrags erlauben,
aber fiir eine - theoretische - Ande-
rung eines Verbraucherpreisindex
nach unten keine Verminderung des
geschuldeten Betrags vorsehen,
unwirksam. Auch Regelungen, die
einen Ersatzindex fiir den Fall, dass
der Verbraucherpreisindex nicht
mehr veroffentlicht werden wiirde,
vorsehen, sind unwirksam (2 Ob
36/23 t). Ebenso wird eine Erhchung
eines Fitnessstudiobeitrags inner-
halb von zwei Monaten ab Vertrags-
abschluss unzuldssig sein (8 Ob 6/
24a).

Klauseln in dhnlicher Form

Fiir Fitnessstudiobetreiber lohnt sich
daher ein Blick in die Mietrechts-
judikatur. Viele der dort untersagten
Klauseln tauchen in abgewandelter
Form in ihren Fitnessstudiover-
tragen auf. Wer diese rechtzeitig ent-
fernt, spart sich teure Prozesse und
das Risiko, von Konsumentenschutz-
vereinen ins Visier genommen zu
werden. Es gilt also: Ob Wohnung
oder Hantelbank, wo Verbraucher
die Vertragspartner von Unterneh-
mern sind, gelten dieselben Schutz-
mechanismen des Konsumenten-
schutzgesetzes.

Rechtsanwalt Dr. Georg Bruckmdiller ist
Grindungspartner der Bruckmiiller
RechtsanwaltsgmbH.


Nicole Wiesmüller
Rechteck

Nicole Wiesmüller
Rechteck


